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Informationen über:

� Programmstruktur

� Fachliche Projektbegleitung

� Administrative Projektbegleitung

� Monitoring



Programmstruktur JOBSTARTER



ProjektProjekt

Administrative 
Projektbegleitung

durch die Ansprech-
partner/-innen

Administrative 
Projektbegleitung

durch die Ansprech-
partner/-innen

Fachliche ProjektbegleitungFachliche Projektbegleitung

MonitoringMonitoring Projektbegleitung
durch die Ansprech-

partner/-innen

Projektbegleitung
durch die Ansprech-

partner/-innen

• Zuwendungsbescheide,
• Zahlungsanforderungen, 
• Zwischennachweis,
• Verwendungsnachweis
• Vor-Ort-Prüfungen

• Akquisetabelle,
• Lehrstellen-

Meldebögen

• Sachberichte zum ZN und VN, 
• Beratungsgespräche, 
• Vor-Ort-Kontakt,
• Rücksprache mit Regionalbüros

GesamtdatenGesamtdaten

Die Projektförderung in JOBSTARTER 



Der Sachbericht

Bedeutung des Sachberichts

� Der Sachbericht soll die „Verwendung der Zuwendung sowie das

erzielte Ergebnis im Einzelnen darstellen und den vorgegebenen 

Zielen gegenüber stellen“ (siehe ANBest-P bzw. ANBest-Gk)



Der Sachbericht

Berichtstermine

� Zwischennachweis : Sachbericht & zahlenmäßiger  Nachweis für 
das abgelaufene Jahr und aktueller Zeit- und Meilensteinplan: 
jeweils bis spätestens zum 30.04. des darauffolgenden Jahres

� Verwendungsnachweis:  Sachbericht & zahlenmäßiger Nachweis 
für die gesamte Projektlaufzeit spätestens sechs  Monate nach 
Abschluss des Projekts

� Bitte immer die vorgegebenen Vorlagen verwenden!



Verbundprojekte

� Jeder Verbundpartner hat eigenen easy-AZA, eigenen
Zuwendungsbescheid, ein eigenes Förderkennzeichen

Beispiel: 21JO05160A 21JO05160B

� Gemeinsame Projektdurchführung auf Grundlage einer gemeinsamen 
Projektskizze � Regelung der Zusammenarbeit in 
Kooperationsvereinbarung

� Koordinierung durch einen der Partner als Verbundkoordinator

� Berichtswesen: (Zwischen- und Verwendungsnachweise)
Beispiel: bei zwei Verbundpartnern 
- zwei zahlenmäßige Nachweise
- ein Sachbericht



Erfassung der Akquisezahlen

� Akquisetabelle : per E-Mail (berg@bibb.de) zu folgenden 
Stichtagen:
01.10. (mit Stand 30.09.)
05.01. (mit Stand 31.12.)

� Lehrstellen-Meldebögen : 
jährlich zum 31.12. an die Programmstelle. Pro zusätzlichen und 
besetzten Ausbildungsplatz bitte ein Meldebogen!

� Alle Informationen zum Berichtswesen finden Sie im Monitoring-
Leitfaden.

� Materialien der Projektförderung können Sie im internen Bereich 
unter www.jobstarter.de/intern erhalten



Neue Zuwendungsregelung für die 5. FR

1.– 4. Förderrunde: Anteilfinanzierung

� Max. 80% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben

� Mind. 20% Eigenanteil

5. Förderrunde

� 100% abgegrenzter Teilausgaben (Personal, Reisen)
� innerhalb des Gesamtfinanzierungsplans

� alle weiteren Ausgaben (Mieten, Geschäftsbedarf, ÖA etc)
werden nicht gefördert
� außerhalb des Gesamtfinanzierungsplans



Zwischen u. Verwendungsnachweise

� ALLE Ausgaben müssen nachgewiesen werden

� Ausgaben innerhalb des Gesamtfinanzierungsplans 
(Personal, Reisen)

� Ausgaben außerhalb des Gesamtfinanzierungsplans müssen in     
geeigneter Weise dokumentiert werden

� Dokumentation kann zu Prüfzwecken eingesehen werden



Wichtige Informationen aus dem Zuwendungsbescheid

� Höhe der Zuwendung 

� Bestehen kassenmäßige Sperren? Aufhebung der Sperren?
Beispiel: Sperre in der Position Personal
� Arbeitsverträge und sonstige im Zuwendungsbescheid geforderten 

Unterlagen sind in Kopie einzureichen

� Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
� Veränderung des Personals: entsprechende Unterlagen sind einzureichen

Änderungen von Einzelpositionen im Gesamtfinanzierungsplan sind vorher 
anzuzeigen, ggf. ist ein Umwidmungsantrag zu stellen

� die Änderung der Rechtsperson des Zuwendungsempfängers ist 
mitzuteilen



Zahlungsanforderungen (ZAZA)

Vorgaben nicht
verändern

http://www.kp.dlr.de/profi/easy/formular.html



Neuerungen im Vergaberecht mit dem Ziel schnelle Um setzung 
des Konjunkturpakets II

� Bundeskabinettbeschluss vom 27.01.2009

� Vergabevereinfachung

� Dauer von 2 Jahren (27.01.2009 bis 31.12.2010)

� Informationen über die Neuregelung im Zuwendungsbescheid

� Ab 2011 gilt wieder die alte Regelung

Neuregelung bei der Vergabe von Aufträgen



Letzter wichtiger Hinweis: 

Für eine korrekte Zuordnung von Informationen seitens der Projekte
bitte im Kontakt mit der Programmstelle immer das Förderkennzeichen 
angeben.

Beispiel:  21JO05006
Beispiel:  21JO05079A 



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !


